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Kocnperaätionsvereinbarung
zum Betrieb der

\. perpeain e\/.

- m Folgenden „Träger genannt -

2. ger Städt Katholischen Grundschule Frankenforet, vertreten durch die Schulleitung,
Taubeneiraße 11-13, 51427 Bergisch Gladbach,
- im Folgenden „KGS Frankenforst” genannt -

3. ger Stadt Bergisch Gladbach, vertreten durch den Bürgermeister
- im Folgenden „Stadt Bergisch Gladbach" genannt -

wird folgende Koonerationsvereinbarung geschlossen:

Präambel

Mit Beginn des Schuljahres 2005 wurde die Städt. Kath. Grundschule Frankenforst Of-
fene Ganztagsschule.

Grundlagen dieser Vereinbarung sino

s das Sschulgesetz für das Land Nordrhein-Wesilfalen (Schulgsseiz NRW — SchulG)
vom 15.02.2005 (GVNRW. S. 102), zuleizt geändert durch Artikel 11 des Geselzes
vorm 17.12.2008 (GN.NRW. 5. 883)

« das Suzialgeseizbuch (SGB) Achtes Buch (VIII Kinger- und Jugendhilfe In der Fas-
sung dar Bekanntmachung vom 14. Dezember 2006 (BGBL TS. 3134) zuletzt ge-
ändert aurch Artikel 12 des Gesetzes vom &. Juli 2008 (BGBL IE. 1696)

« ale Rlechilinien zur städtischen Förderung der Kommunalen Bidunaslandschaft in
Sergisch Gladbach, Teil ii Bildung, Erziehung und Beirsuung von Kindern in B.
10. Lebensjahr vom 30.08.2009, die Bestandiell dieser Kooperstionsvereinbarung
und ai Anlage beigefügt sing,

in ger jeweils geltenden Fassung

s die Kunderlasse des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder des Landes Nord-
rhein-Westfaler vor 12.02.2003, in der jeweils gelienden Fassung

die Rahmervereinbarung zwischen den Spitzenverbänden der freier Wohllahris-
piiege NRW ung dem Ministerium für Schule, Jugend und Kinder über die Zusam-
menarbeit an Offenen Ganziagsgrundschulen vom Februar 2004 und

e Schulkönferenzbeschlüsse vom 31.05.2005 und vom 26.8.2012.



Perpeio e.V. ist ab dem 01.08.2012 Träger des Außerunterrichtlichen Angebotes (AUA)
an der Städt. Kath. Grundschule Frankenforst.

S 2 Grundsätze für die gemeinsame Bildung, Erziehung und Betreuung der Kin-

(1) Die Städt. Kath, Grundschule Frankenforst ist eine offers Ganztagsschule und ver-
steht sich ale Bestandteil der Kormmunslen Bildu ngsiandschaft in Bergisch Gladbach,
Sie hal das Ziel, Bildung, rziehung und Betreuung im Sinne eines Dreiklangs opümael
Zu vereinen.

(2) Zur inhaltlichen Gestaltung des Aufßerunterrichtlichen Angebots wurde von Schule,
Leitung des Außerunterrichtlichen Angebots und Träger ein schriftlich vorliegendes ne&-
dagogisches Konzept entwickelt. Das Ganziagskonzept ist Teil des Schuiprsoramms,
über das die Schulkonferenz entschieden hat. Das bestehende Konzept wird gemein-
sam von Schule und Träger fortgeschrieben und in regelmäßigen Abständen evaluier.
Die jeweiligen Ergänzungen werden von der Schulkonferenz beschlossen.

$ 4 Räume, Außengelände und Ausstattung

(1) Das Raumkonzenpt ist Bestandteil des Konzepis der Offenen Ganztagsschule und
sieht im Einzelnen vor

&) zur alleinigen Nutzung durch den Träger:
« 4 Räume äca. 40 m?

s einen Speiseraum
» eine Kochkliche

= ein Leiler/innenbüre

b) zur gemeinsamen Nutzung mit der KGS Frankentorei
s der Atelier / Kunet- / Werkraum (nach Absprache)
s ger Musik- und Theaterraum (nach Absprache)
s Turmmhalle (nach Absprache)
. einen Milarbeiterraum

« den Schulhof [soweit dadurch der Unterrichtsheirleh nich! beeinträchtigt wird)
» den Spielplatz.

(2) Nach Absprache zwischen Schulleitu ng und Leitung des Aufßerunterrichtlichen An-
yebotes sollen alle Räume der Schule gemeinsam genulzl werden,

(2) Uber die von den Mitarbeitern / Mitarbeiterinnen gemeinsam zu nulzenden Räume
und Materialien Ist vor Beginn des jeweiligen Schuljahres ein entsprechender Rahmen-
plan zu vereinbaren (Nutzunigszeiten, Schlüssel, Material-, Medienmitberutzung, Neu-
und Ersatzanschaffungen, Behebung von Beschädigungen von Lehrmitteln und Bäda-
gogischem Materie! etc.)



” & 4 Personal

(1} Träger, Schule und Stadt stellen das noiwendige Personal für das Außerunterrichth-
che Angebot zur Verfügung. Der Träger stellt sicher, dass nur Personen im Offenen
Ganziag beschäftigt werden, die die persönliche Eignung gemäß 8723 SGB VII nach-
weisen. Der Träger verpflichtet sich, das Personal für das Außerunterrichtliche Angebot
vor ersimaliger Aufnahme seiner Tätigkeit und anschließend im Abstand von zwei Jah-
ren Über die gesundheitlichen Antorderunger und Mltwirkungspflichten nach 35 Infel-
tionsschulzgeselz (SFC) zu belehren. Über die Belehrung ist ein Profokalt zu ıh ran,
das beim Träger für die Dauer von drei Jahren aufzubewahren ist,

(2) Der Träger verpflichtet sich, gemäß den Richtlinien der Stadt in Äbsprache mit der
schulleitung nädagogisches Fachpersonal, hauswirtschaftiche Kräfle sowie andere ge
eignele Personen zur U nierslülzung des pädagogischen Fachnersonals (Honcrerkräfie)
einzustellen.

(3) Der Träger verpflichtet sich, Schulleitung und Elternveriretung bei der Auswahl von
Bewerbem und Bewerberinnen und bei den Bewerbungsgesprächen mit beratender
Stimme Zu beteiligen. Personaleinstellungen sollen It. Landesrichtlinien vom 23.12.2015
Ziffer 7 einvernehmlich zwischen Träger, vertreten durch den Vorstand und die Leilung
ass Außerunterrichtlichen Angebots, und Schulleitung erfolgen. Bei Konflikten mit dem
Personal des Außerunterrichtlichen Angebots sollen Lösungen nach Möglichkeit eben-
falle einvernehmlich zwischen Träger, Leitung des Außerunterichtlichen Angebots und
Schulleitung gefunden werden.

(4) Der Träger schließt die notwendigen Verträge mit Vereinen und Organisationen, die
zusätzlich eigene Angebote im Offenen Ganztag vorhalten sollen,

(5) Dem Personal für das Außerunterrichtliche Angebot wird nach Vorgabe des Trägers
Zeit für die Vor und Nachbereitu ng sowie le Abstimmung im Team und mil den Lahr-
kräften eingeräumt,

(5) Die Schule macht von der Möglichkeit, für je 25 Kinder eine weitere 1 Lehrerstelle
einzurichien, keinen Gebrauch. Sollte dies zu einem späteren Zeifpunkt gewünscht
werden, geschieht dies im Einvernehmen mit dem Träger. In diesem Fall reduziert sich
der jährliche Pro-Platz-Zuschuss für den Träger und es ist eine Verständigung Über die
Verlagerung von Angeboten auf das ehrpersonal erforderlich,

{7} Über den Einsatz der zur Verfügung stehenden Lehrerstunden bersien Schulleitung
und Träger gemeinsam. Die Entscheid ung garüber obliegt der Schulleitung.

(8) Schule und Träger verpflichten sich, für das von ihr bzw. von ihm zur Verflgung ge-
stellie Personal in dessen Verhinderungsfall (z.B. bei Krankheit, Klasserausflug) für
Verlretung Zu sorgen,

(9) Hausmeister und Reinigungskräfte werden von der Stadt Bergisch Gladbach ge-steilt,



{1) Die Dienst- und Fachaufsicht Über das im Außerunterrichtlichen Angebot fällige Per-
soönal obliegt dem Träger.

(2) Das Personal für vom Träger vereinbarie externe Angebote oblieut der Veramweor-
tung des jeweiligen Trägers.

{3} Zur Abwehr von Gefahren im Verzug ist die Schulleitung gegenüber dem Im Außer.
umierrichüichen Angebot iäligen Personal welsungsberechligt

(4) Bei Differenzen in pädagegischen Fragen suchen die Schulleitung und die Leitung
des Außerunterrichtlichen Angebots eine Verständigung. Sowelt dies nicht gelingt, su-
shen die Schulleitung ung der Träger eine Verständigung.

(5) Solem ein Kind sich im Rahmen des Außerunterrichtlichen Angebols verleizi, Ist

nach Abschluss der erforderlichen Hilfemnaßnahmen die Schulletung davon umgehend
in Kenninis zu sgeizen ung ügf. sind die erforderlichen Meldungen für den geseizlichen
Unfallversicherungsträger nach dem zwischen Schulleitung und Träger abzusiimmen-
den Verfahren vorzunehmen.

(6) Verbindliche Aussagen zur Aufsichtspilicht im Bereich ges Außerunterrichtlichen Arı-
gebotes finden sich im Schulgsselz in den Verwaltungsvorschriiten 857 Abs. 1.

& 6 Personal- und Suchkosten (Betriebskosten)

(1) Die Stadt Bergisch Gladbach sorgt für die finanzielle Absicherung des Trägers zum
3etrieb der Offenen Ganztagsschule gemäß dem Runderlass zur Offenen Ganztags-
schule des Landes NRW und den Richüinien der Stadt Bergisch Gladbach. Die be-
triebswirischäfilliche Verantwortung für die Fördermittel llegt beim Träger ke Unter-

schnitt unter den enisprechenden Antrag erfolgt verbindlich durch den Träger und

Kenrinisnahrne-Milzeichnung durch die Schulleitung.

(2) Sofern für mehr Kinder Plälize nachgefragt werden, als städtische Haushaltsmittel für
eine richliniengemäße Förderung verfügber sind {n der Regel für mindestens 2.350
Plätze in den siädlschen Grundschulen), wird die gemaß Landeserass vorgesehene
Mindestförderung gewähr, soweli für diese Plälze Landesmfllel bewillial werden.

(3) Eine Überschreitung der vichliniengemäl zur Verfügung sterenden finanziellen Mit-
tel geht zu Lasten des Trägers.

(i1} Jedes Kind, das in die Städt. Kath. Grundschule Frankenforet aufgenommen wird
und seinen gewöhnlichen Aufenthaltsort in Bergisch Gladbach (Ld.R. Erstwohnsitz) hat
und für das Eltern einen entsprechenden Aufnahmeantrag stellen, soll einen Platz im

Außerunterrichtlichen Angebot bekommen. Die zur Verfügung stehenden Plätze werden



gemäß der jeweils geltenden Kriterien der Stadt Bergisch Gladbach vergeben (Kriteri-
ankatalog gemäß Beschluss des Jugendhifeausschusses vom 29.08.2010 und Be-
schluss des Ausschusses für Bildung, Kultur, Schule und Sport vom 06.07.2010 - siehe
Anlage). Über die Aufnahme entscheidet der Träger auf Vorschlag der Leitung des Au-we) Gi Y

Berunterrichllichen Angebots und der Schulleitung.

(2) Sollten wegen der Vielzahl der aufzunehmenden Kinder Aufnahmeproblemne zu er-
warten sein, versuchen Schulleitung und Träger diese im Rahmen Ihrer Möglichkeiten
arganisalorisch gemeinsam zu lösen und das besiehende Konzent ggf. entsprechend
weilterzuehtwickeln.

(3) Über die Aufnahme eines Kindes wird ein schriftlicher vertrag zwischen Eltern und
räger geschlossen. Der Vertrag verlängert sich sulomalisch um ein Jahr, wenn er nicht
bis zum 30.04. des laufenden Jahres gekündigt wird, Der Vertrag endet spälesiens mit
Abschluss des 4, Schullahres zum 31.7. des Jahres,

& & Beendigung der Betreuung im Außesrunterrichtlichen Angebot

(1) Der Betreuungsvertrag endet mit dem Ausscheiden eines Kindes aus der kKe&\ nz 3

Frankentorst. Erfolgt dieses Ausscheiden zum Ende des 4. Schuljahres, ist keine Kün-
digung erforderlich.

(2) Der Betreuungsvertrag kann von den Eltern bis zum 30.4. des laufenden Jahres
zum Schuljahresende gekündigt werden. Kurzfristigere Kündigungen zus wichtigen
Gründen (z.B. Umzug) sind möglich.

& 9 Betrieb, Öffnungszeiten

(1) Die Offene Ganztagsschule ist montags bis freitags täglich von 8.10 Uhr Bis mindes-
tens 16.30 Uhr geöffnel

(2) Die KGS Frankenforsi stelll die Betreuung an Unterrichtstagen von 8.10 Uhr bie
11.40 Uhr sicher. Soweit es für den Träger des Außerunterrichtlichen Angeboles finan
zieil und organisatorisch möglich Ist und ein entsprechender Bedarf besteht, wird er für

einen Zeitraum spätestens ab 7:30 Uhr vor UÜnterrichisbeginn eine Betreuung anbleien,

(3} Der Träger sorgt für die Betreuung Im Außerunterrichtlichen Angebot werktäglich In
der Zeit von Unterrichtsende (bei Erfüllung der vorgeschriebenen Unterrichtstafel durch
cie Schule) bis mindestens 18.30 Uhr. An unterrichtsfraien Tagen erstrackt sich das
Angebot des Trägers von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr. Das Personal des Außerunlerrich-
lichen Angebots Ist bestrebt, während der Öffnungszeiten für die Eltern erreichbar zu
sein. Der Träger steil die dafür notwendige technische Infrastruktur zur Verlügun go.

(4) Zwischen Weihnachten und Neujahr, am Rosenmonlag, an vier weiteren Schultagen
sowie für drei Wochen in den Sommerferien ist das Außerunterriehtliche Angebot ge-
schlossen.

Die Schließungswochen in den Sommerferien werden von der Schulkonferenz in Ab-
stimmung mit den Offenen Ganztagsschulen und Kindertagesstätten im Umfeld kom-
muniziert und terminiert. Eine Kooperation mit nahe gelegenen Schulen ist anzustreben.



{5) In der Schulkonferenz können weitere
\ - n . vr
Schließungszeiten vereinbart werden. Hierfür karın ein Gremlum aus Vertretern der EI-

ternschaft, des Trägers, der Lehrkräfte, des pädagogischen Fachpersonals, der Leilung
des Außerunterrichtlichen Angebots una der Schulleitung eine Vorlage erstellen.

(6) Unterrichisfreie Zeiten und Abweichungen vom Beireuungsvolumen der Schule ar
Unterrichtstagen müssen frühzeitig mit dem Träger des Außerunterrichtlichen Angebote
abgestimmt werden.

nitem, deren Kinder gas Außeruntenichtliche Angebot Desuchen sollen, können bei Alb-
schluss ces Belreuungsvertrages zwischen einer werkiäglichen Beireuungszeit bis
15.00 Uhr und bis mindestens 18.30 Uhr wählen.

& 1% Außerunterrichtliches Anagebeft

(1) Gemäß den Richtlinien der Stadt Bergisch Gladbach (Nr. 2.1) werden Angebote
verbanülicher und Offener Jugendarbeit, von Sport- und Musikvereinen, der
Musikschule sowie anderer Träger, Einrichtungen und Maßnahmen in das Außerunter-
richtliche Angebot einbezogen, soweit das im Rahmen der schulischen und Außerunter-
richtlichen Maßgaben möglich ist. [Nese Angebote müssen in gas zwischen Schullei-
tung und Träger vereinbarte pädagogische Korizept eingepasst werden und mit den
verfügbaren Mitteln finanzierbar sein.

(2) Für die Betreuung der Kinder bei der Erledigung der Hausaufgaben sind Schule und
Träger verantwortlich, im pädagogischen Korzept werden Absprachen für die Hausauf-
geabenbetreuung und individuelle Förderung zwischen Schule und Träger getroffen.

kinder, die am Außerunterrichtichen Angebot Teilnehmen, können Innerhalb Ihrer Be-

ireuungszeilen Angebote exierner Träger, z.B. ger Städtischen Musikschule, wehrneh-
men, sofern diese Angebole in den Räumen der KGS Frankenforst sialffinden. Für eine
pünktiche und regelmäßige Teilnahme der Kinder sowie für die Aufelcht während dieser
Veransialiungen sind weder der Träger noch gas Personal ges Außerunterrichtlichen
Angebots verantwortlich.

Kinder, deren Eltern keinen Beireuungsvertrag für die Teilnahme am Außerunterrichtl-
chen Angebot abgeschlossen haben, können troizdem in Absprache zwischen Träger
und Schule zu einzeinen Veranstaltungen des Außerunterrichllichen Angebotes zuge-
lassen werden. Hierzu kann ein angemessenes Entgelt bei den Eltern erhoben werden.



4 & 14 Kooperation zwischen Schule und
Träger

(1) Schule und Träger sind sich der gemeinsamen pädagogischen Verantwortung be-
wussi und arbeiten bei gegenseitiger Achtung und Wertschätzung partnerschaftlich zu-
sammen. Sie beziehen die Kinder, Eltern und das Personal weitesi möglich ir ihre Ent-
scheidungen mit ein. Schulleitung und Leitung des Außerunterrichtlichen Angebots tref-
jen sich wöchentlich zu einem fest vereinbarten Termin zur Ansprache.

(2) Die konzeptionelle Entwicklung erfolg! grundsätzlich zwischen der Sch ullellung und
gem Träger,

(3) Sowoni die Schulleitung als auch der Träger benennen zu Baginm eines Schulahres
feste Anısprechbersanen für gegenselige Absprachen, die regelmäßig erfolgen.

(4) Schulleitung und Träger arbeiten mit ihrern jeweiligen Personal an der Wellerent-
wicklung des Konzepts der Offenen Ganztegsgrundschule KGS Frankenforst. Der T vä-
ger sorgt für die Durchführung einer regelmäßigen Planu noskonferenz, an der die An-
Sprechpersonen der beteiligten Ürganisationen und eine Vertretung der Schule zu be-
teiligen sing.

(5) Die Schulleitung bzw. eine von ihr zu benennende Vertretung wird zu Tesmsitzun-
gen der pädagogischen Fachkräfte des Trägers in der Schule alngelagen. Darüber hin-
aus findet ein regelmäßiger Informationsaustausch zwischen den Lehrkräften der Schu-
ie und dem Personal des Außerunterrichtlichen Angebots statt.

(6) Die Leitung des Außerunterrichtlicher Angebots bzw. eine von ihr zu benennende
Veriretung wird zu Lehrerkonfererzen eingeladen. Alle anderen Schulmitwi FKUNGSOTgE-
ne verlahren entsprechend.

(/) Es werden gemeinsame pädagogische Konferenzen und Forbie ungen durchge-
Führt.

(8) Es isi das Ziel, gemeinsam Verantwortung für das unlerrichtliche und Außerunter-
tichlliche Angebot zu übernehmen. Sc stellt die Schulleitu ng im Rahmen Ihrer Möglich-
kalten über die ohrıehin verbindlichen Lehrersiunden Im Nachmiitausbsreich hinaus
ehrer/-innen zur Unterstützung bei den Außerunterrichtlichen Angeboten zur Veril-
gung. Der Träger stell im Rahmen seiner Möglichkeiten Bersonal! zur Unie FSUNZUNG
des Unterrichts zur Verfügung. Dies gilt Insbesondere auch für Schulveran Sialungen
wie Projektwochen, Schulfesie usw.

(9) Bei Konflikten zwischen Träger und Schule können agt. Schulträger (FB 4), Jugend-
amt (FB 5), Schulaufsicht, Fachveriretungen des zuständigen Spilzenverbandes des
Tragers oder eine weilers externe Beratung Ainzugerogen werden.

& 15 Mitwirkungsrechte

(1) Die Kinder bzw. die von ihnen gewählten Sprecher oder Sprecherin-
nen/Vertrauenspersonen sollen In die IVeinungsbildung für Entwicklungen im Bereich
des Außerunterrichtlichen Angebots frühzeitig eingebunden und gehört werden. Das-
selbe gilt für die Elternvertretung der Kinder im Außerunterrichtlichen Angebot, die in
der ersien Eliernversammlung des Schuljahres für ein Schuljahr gewählt wird.



(2) Die seitens der Schule aufgrund des Schulgesetzes einzurichtenden Milwirkungsor-
gane behandeln die Belange des Außerunterrichtlichen Angebots:
& Schulkonferenz (Lehrkräfte, Eltern, Schulleitung, Schulträger, Träger des Außer-

unterrichtlichen Angebols, pädagogische Leitung des Außerunterrichtlichen Ange-
bots),

® Klassen- und Schulpflegschaft (möglichst antellige Beteillgung von Eltern der Kin-
der aus dem Aufßerunterrichtlichen Angebot),

& .ehrerkonferenz (Lehrkräfte, Träger des Außerunterrichtlichen Angebote bzw. Dö-
üagogisches Personal des Außerunterrichtlichen Angebots)

& rachkonierenzen, Steuergrupnen, Arbeitskreise (Lehrkräfte, Eltern, Träger des
Außerurterrichtlichen Angebots bzw. pädagogisches Personal des Außerunten-
Nchtlichen Angebots).

Soweit die gesetzlichen Vorgaben dies zulassen, werden die Belange des Außerunter-
‚ichilichen Angebois durch die angemessene Beteiligung von Variretern und Vertrete-
innen aus dem Bereich des Außerunterrichtlichen Angebots berücksichtigt. So wird die
Elternvertretung für die Kinder des Außerunterrichtlichen Angebots möglichst aus dem
Kreis der Klassenpflegschaftsvertreier gewählt, damit sie auf der nachfolgenden Sie
zung der Schulpflegschaft in die Schulkonferenz gewählt werden können.

& 16 Versicherungsschutz

(1) Das Außerunterrichtliche Angebot im Rahmen der Offenen Ganztagsschule gt als
Schulveranstaltung. Abschnitt 4 des Runderlasses „Offene Ganztagsschule im Primar-
bereich” des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder vom 12.02.2002 in der jeweils
geltenden Fassung 04 (BASS 12-683 Nr. 4) regelt abschließend die Fragen der Unfall-
versicherung der teilnehmenden Kinder und des Personals sowie die Fragen der Haf-
tung des Personals (jeweils einschl. der ehrenamtlich Tätigen).

(2) Für die Aufsicht während des Außerunterrichtlichen Angebots ist das Personal! des
Trägers verantwortlich, Die Lehrkräfte der Schule sind für ihre Angebote verantwortlich.

(3) Der Schulträger ist verpflichtet, die für das ordnungsgemäße Außerunterrichdliche
Angebot eriorderlichern Schulanlagen, Gebäude und Einrichtungen bereitzustellen und
zu unterhalten. Ansprechpartner für die Belange der Schulanlagen und des Gebäudes
ist der jeweilige Schulhausmelster und für die Einrichtung! Ausstattung die jeweillge
Schulbetreuung im Fachbereich Bildung, Kultur, Schule und Spom.

(1) Änderungen dieser Vereinba rung bedürfen der Schräform. Mündliche Nebenahre-
den sind nicht getroffen worden und eind auch nicht zulässig.

(2) Sollie eine Bestimmung dieser Vereinbarung unwirksam sein, wird hierdurch die
Geltung der Vereinbarung im Übrigen nicht berührt. Es ist sodann eine Bestimmung zu
vereinbaren, die der unwirksamen ihrem Inhalt, Sinn und der wirtschaftlichen Bedeu-
tung nach möglichst nahe kommt.

(3) Sollten die Rahmenbedingungen zum Beirieb der Offenen Ganztagsschule sich än-
dern oder während des Betriebs der Offenen Ganztagsschule neue Erkenntnisse dies



arforderlich machen, ist eine Anpassung bZw. Anderung einzelner Besfimmungen die-
ser Vereinbarung unter Berücksichligung des Formerfordernisses nach Abs. 1 möglich,
sofern die Vertragspartner über die Notwendigkeit der Anpassung bzw. Anderung eine
Einigung erzielen.

Diese Vereinbarung läuft mindestens bis zum 31.7.2014. Eine ländere Laufzeit wird arı-
gesirebt. Jede ger Veriragsparieien hal das Recht, die Kooperationsvereinbarung mi

siner Frist von 8 Monaten zum Schullahrssende zu kündigen.

Das Recht zur fnellosen Kündigung aus wichligemn Grund wird Hiervon nieht berührt.

Jiese Vereinbarung WT rückwirkend zum 01.08.2012 in Kraft.

Bergisch Gladbach, den 74.44.12
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berbeio e.V. , Barbara Voll-Peters, Vorsitzende und Alexandra Werner-Türr, Vorstand
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Städt Kath. Grundschule Frankenforst — Hans-Georg Jaspers, Schulleiter

Stact Bergisch Gladbach -— Jürgen Murmdey, Beigegrdneter für Jugend und Saziales

Stadt Bergisch Glädbach - Dr. Loihar Speer, Fachbereich Bildung, Kultur, Schule und
Bor

Staut Bergisch Gladbach — Beate Schlich, Fachbereich Jugend und Soziales
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